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Im punktierten Gebiet dürfen Gebäude- und Firsthöhen, sowie
Bäume und Pflanzen die Kote von 465 m.ü.M. nicht überschreiten.

Bauten sind in die Falllinie zu stellen, die Gebäudetiefe darf
14m nicht überschreiten. Der Grundgrenzabstand beträgt 6m.
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